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Diese Prufungsordnung wurde von der Universitat Bremen durch den Fachbereichsrat des
Fachbereichs 6 (Rechtswissenschaft) auf seiner Sitzung am 8. Juni 2022 gemal § 87
Absatz 1 Nummer 2 des Bremischen Hochschulgesetzes (BremHG) i.V.m. 8§ 62 BremHG
in der Fassung der Bekanntmachungyom 9..Mai 2007 (Brem.GBI. S. 339), zuletzt
geéandert durch Artikel 1 des Gesetzes vom.29. Marz 2022 (Brem.GBI. S. 159),
beschlossen und durch den Rektor derUniversitat Bremen gemafd § 110 Absatz 2
BremHG genehmigt sowie durch den Fakultatsrat der Fakultat Il - Informatik, Wirtschafts-
und Rechtswissenschaften der Carl'von Ossietzky Universitat Oldenburg gemal § 44
Absatz 1 Satz 2 Niedersachsisches Hochschulgesetz (NHG) in der Fassung vom 26.
Februar 2007 (Nds.GVBIxNr. 5/2007 S. 69), zuletzt geandert durch Artikel 4 des Gesetzes
vom 16. Marz 2021 (Nds¢ GVBI. Nr. 12/2021 S. 133), am 11. Mai 2022 beschlossen und
vom Prasidium der Carl'von Ossietzky Universitat Oldenburg (im Folgenden Universitat
Oldenburg) gemafd 8 37 Absatz 1 Satz 3 Nummer 5b NHG in Verbindung mit § 44 Absatz 1
Satz 3 NHG in der jeweils giltigen Fassung genehmigt.

§1
Studienziel

(1) ziel des Studienganges ist der rechtsvergleichend-integriert vermittelte Erwerb
vertiefter Kenntnisse des Rechts in seinen transnationalen Dimensionen.
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(2) Die Studierenden sollen zu praxisbezogenem Handeln und eigenstandiger
wissenschaftlicher Arbeit mit internationalen Quellen in der Lage sein sowie dazu befahigt
werden, wissenschaftliche Erkenntnisse Uber die Funktionen des Rechts im Zeitalter der
Globalisierung zu gewinnen und deren Bedeutung fur die Gesellschaft und die berufliche
Praxis zu erkennen. Durch geeignete Stoffauswahl und Erarbeitung der wissenschaftlichen
Methoden werden die Kompetenzen vermittelt, die fur ein kritisches Verstandnis
rechtlicher Zusammenhange und Inhalte in der transnationalen Berufspraxis mit
juristischer Kompetenz erforderlich sind.

§2
Studienumfang und Abschlussgrad

(1) Far den erfolgreichen Abschluss des Masterstudiengangs , Transhational Law* (Hanse
Law School) sind unter Einbeziehung des zum Master berechtigenden
Hochschulabschlusses insgesamt 300 CP (Credit Points) nach.dem European Credit
Transfer Accumulation System (ECTS) zu erwerben.

(2) Der Masterstudiengang , Transnational Law* (Hanse Law School) hat einen Umfang
von 60 CP, dies entspricht einer Regelstudienzeit von zwei Fachsemestern.

(3) Aufgrund der bestandenen Masterprufung wird gemeinsam von der Universitat Bremen
und von der Universitat Oldenburg der Absehlussgrad

Master of Laws
(LL.M.)

verliehen.

(4) Der Studiengang wird in Keoperation mit der Rijksuniversiteit Groningen (RUG)
angeboten. Die RUG verleiht zusatzlich einen Master of Laws (LL.M.) (Dualer Abschluss)
mit einem juristischen Studiengang an der RUG, wenn ein Semester an der RUG
verbracht und alle Voraussetzungen der dazu von der RUG vorgesehenen LL.M.-
Programme entsprechend.den jeweiligen Prifungsordnungen erfiillt worden sind. Naheres
regelt der Kooperationsvertrag zwischen den Universitaten Oldenburg und Bremen sowie
der RUG.

§3
Studienaufbau, Module und Leistungspunkte

(1) Das Studium ist in zwei Studienverlaufen studierbar:

a) Studienverlauf A beinhaltet ein verpflichtendes Auslandssemester an der RUG
(Dualer Abschluss gemal § 2 Absatz 4) und gliedert sich wie folgt:
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Masterarbeit (Master Thesis) mit dem obligatorischen Modul Master Thesis im
Umfang von 18 Leistungspunkten (in Folge: Credit Points = CP),

- das Pflichtmodul ,Study Abroad” (Compulsory Module, ohne Modul Master
Thesis) mit dem Umfang von 30 CP sowie

- Wahlpflichtmodule im Umfang von 12 CP.

b) Studienverlauf B regelt ein Studium ohne Doppelabschluss:

- Masterarbeit (Master Thesis) mit dem obligatorischendMoedul Master Thesis im
Umfang von 18 CP,

- Pflichtmodule (Compulsory Modules, ohne Modul Master Thesis) im Umfang von
18 CP sowie

- Wahlpflichtmodule (Compulsory Elective Modules) im Umfang von 24 CP. Die
Wahlpflichtmodule werden in der Regel in,.Bremen und Oldenburg erbracht und
auf zwei Semester aufgeteilt.

Die Vorgaben in § 7 Absatz 1 sind in beiden Studienverlaufen zu erftllen.

(2) Anlage 1 stellt die empfohlenen Studienverlaufsplane dar, Anlage 2 regelt die zu
erbringenden Priufungsleistungen:

(3) Module werden als Pflicht-'ader als Wahlpflichtmodule durchgefihrt. Pflichtmodule
werden im jahrlichen Turnus@angeboten.

(4) Die den Modulen jeweils zugeordneten Lehrveranstaltungen werden in den
Modulbeschreibungen‘ausgewiesen.

(5) Studierende kénnen bei der oder dem Vorsitzenden des Prifungsausschusses
beantragen, Credit Points in Wahlpflichtmodulen an anderen Fachbereichen der
Universitat Bremen zu erwerben. Der Antrag ist spatestens mit Ablauf der zweiten
Vorlesungswoche zu stellen. Er ist zu genehmigen, wenn die thematische Einbindung des
gewahlten Moduls in den Wabhlpflichtbereich des Studiengangs gewahrleistet ist. Der
Zugang zu Modulen anderer Fachbereiche der Universitat Bremen bzw. anderer
Fakultaten der Universitat Oldenburg kann durch die anbietende Einrichtung
eingeschrankt werden.
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(6) Lehrveranstaltungen kénnen als Vorlesungen, Ubungen, Seminare,
Sprachlehrveranstaltungen, Begleitseminare oder Moot Courts (Simulation von Gerichts-
oder Schiedsverhandlungen) durchgefuhrt werden.

(7) Lehrangebote an den Universitaten Oldenburg und Bremen werden in englischer
Sprache angeboten. In Wahlpflichtmodulen der Universitat Oldenburg und Bremen kann
es ein erganzendes deutschsprachiges Lehrangebot geben. Die Lehrveranstaltungen an
der Rijksuniversiteit Groningen werden auf Englisch und Niederlandisch angeboten.

(8) Das Studium ist so aufgebaut, dass in jedem Semester mindestens 30 CP in englischer
Sprache erworben werden kénnen.

8§84
Prifungen

(1) Prufungen werden in den folgenden Formen durchgefihrt: Klausur, Hausarbeit,
mundliche Prufung, Referat, Schriftsatze und mindliche,Vortréage vor dem Moot Court und
Portfolio.

(2) Art, Zeitpunkt, Bearbeitungsfristen und Umfang von.Priifungen werden den
Studierenden zu Beginn des Moduls mitgeteilt.

(3) Die Anmeldung zu den Prufungen, die im Wintersemester abgelegt werden, muss bis
einschliellich 10. Januar erfolgen. Die Anmeldung zu Prifungen, die im Sommersemester
abgelegt werden, muss bis einschlief3lich 30, Juni erfolgen. Findet eine Prifung vor dem
jeweiligen Anmeldetermin statt, muss die Anmeldung spatestens 48 Stunden vor dem Tag
der Prifung erfolgt sein.

(4) In einer Klausur sollen die'Studierenden nachweisen, dass sie unter Aufsicht in
begrenzter Zeit, mit begrenzten Hilfsmitteln und mit den gelaufigen Methoden des Fachs
ein Problem erkennen und Wege zu einer praxisnahen Losung finden kénnen. Die
Bearbeitungszeit betragt zwisechen 120 und 300 Minuten. Eine Klausur kann auch in
elektronischer Form (E-Klausur) abgenommen werden. Den Studierenden wird vor dieser
Prifung ausreichend Gelegenheit gegeben, sich mit dem elektronischen Prifungssystem
vertraut zu machen. Datenschutzrechtliche Bestimmungen sind einzuhalten.

(5) Eine Hausarbeit ist eine eigenstandige schriftliche Ausarbeitung eines vorgegebenen
Themas, das im Rahmen des betreffenden Moduls behandelt wurde. Der geschriebene
Text soll zwischen 15 und 20 Seiten umfassen. Die Hausarbeit ist in gedruckter und
elektronischer Form einzureichen. Die Abgabe in elektronischer Form dient der
elektronischen Uberpriifbarkeit zum Schutz vor Plagiaten. Datenschutzrechtliche
Bestimmungen sind einzuhalten. Die Bearbeitungszeit betragt vier Wochen. Auf
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begrindeten Antrag der oder des Studierenden kann die Bearbeitungszeit ausnahmsweise
auf eine Gesamtdauer von bis zu sechs Wochen verlangert werden.

(6) Die mundliche Prufung dient dem Nachweis der Fahigkeit, rechtliche Probleme zu
erfassen, praxisgerechte Losungen zu entwickeln, diese verstandlich darzustellen und
argumentativ zu vertreten. Die Prifung findet als Einzelprtfung oder als Gruppenprifung
mit bis zu drei Studierenden statt. Die Dauer der Prifung betragt je Prifling mindestens 30
Minuten. Mundliche Prifungen werden in der Regel von einer oder einem Prifenden
abgenommen. Eine zweite Priuferin bzw. ein zweiter Prufer oder eine Beisitzerin oder ein
Beisitzer mussen auf Antrag bestellt werden. Die wesentlichen Gegenstéande der Prufung,
die Bewertung der Prufungsleistung und die tragenden Erwéagungen der
Bewertungsentscheidung sind zu protokollieren. Das Protokall ist von den beteiligten
Prufenden zu unterschreiben.

(7) Ein Referat umfasst eine eigenstandige und schriftliche Auseinandersetzung mit einem
Problem aus dem Arbeitszusammenhang der Lehrveranstaltung unter Einbeziehung und
Auswertung einschlagiger Literatur sowie die Darstellung.der eigenen Auseinandersetzung
und die Vermittlung der eigenen Ergebnisse im Vortrag sowie in der anschliel3enden
Diskussion. Der geschriebene Text soll 10 bis 15 Seiten umfassen. Der miindliche Vortrag
soll 15 bis 30 Minuten umfassen. Die Benotung des miindlichen Vortrags und der
schriftlichen Ausarbeitung gehen jeweils zu‘gleichen Teilen in die Benotung des Referats
ein.

(8) Ein Moot Court ist eine simulierte Gerichts- oder Schiedsverhandlung. Die
Prufungsleistung im Moot Court besteht jeweils zur Halfte aus den einzureichenden
Schriftsatzen und den mundlichen Vortragen vor dem simulierten Gericht. Die
Studierenden kdnnen dabei die Rolle aller Prozessparteien oder der Generalanwaltinnen
und -anwalte tbernehmen, Die Priiferinnen und Prifer nehmen die Rolle der Richterinnen
oder Richter wahr.

(9) Ein Portfolio umfasstine bestimmte Anzahl von Leistungen (z.B. Protokoll,
Thesenpapier, Rezension, Lerntagebuch, mindliches Kurzreferat von maximal 15
Minuten, Ubungsaufgaben). Prifungsleistungen gemaR der Abséatze 5 bis 8 sind innerhalb
eines Portfolios nicht zulassig. Das Portfolio wird in seiner Gesamtheit bewertet.

(10) Prifungen sind - mit Ausnahme von mundlichen Prifungen - nicht 6ffentlich. Eine
Vertreterin bzw. ein Vertreter der Rektorin oder des Rektors kann an Prifungen als
Beobachterin oder Beobachter teilnehmen. Auf Wunsch der oder des Studierenden kann
auch bei mindlichen Prufungen die Offentlichkeit ausgeschlossen werden.
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(11) Der Allgemeine Teil der Prifungsordnungen fiir Masterstudiengdnge (AT MPO) der
Universitat Bremen vom 27. Januar 2010 in der jeweils geltenden Fassung sowie die
Ordnung der Universitat Bremen zur Durchfihrung elektronischer Prifungen
(Digitalprufungsordnung; DigiPrafO UB) der Universitat Bremen vom 23. Juni 2021 in der
jeweils geltenden Fassung regeln weitere Prifungsformen, die im Studiengang flr
Prifungen an der Universitat Bremen zum Einsatz kommen kdnnen.

§5
Wiederholung von Priifungsleistungen

(1) Wird eine Priufungsleistung im ersten Prufungsversuch nicht bestanden, kann die oder
der Studierende im selben Semester an der Wiederholungsprufung teilnehmen. Besteht
die oder der Studierende auch beim zweiten Versuch die Prifung nicht,.kann sie oder er
ein weiteres und letztes Mal die Prifung wiederholen. Der Wiederholungstermin ist im
Falle von Einzelprifungen mit der Priferin oder dem Prifer abzustimmen.

(2) Bestandene Prufungen kdnnen nicht wiederholt werden.

(3) Die oder der Prifende kann entscheiden, dass die Wiederholungsprifung in einer
anderen als der urspriinglich durchgefuhrten Form erfolgt.

§6
Anerkennung und Anrechnung

(1) Uber die Anerkennung oder die Anrechnungvon Leistungen entscheidet der

Prufungsausschuss gemal § 22 des Allgemeinen Teils der Prufungsordnungen fur

Masterstudiengange (AT MPQO) der Universitat Bremen vom 27. Januar 2010 in der jeweils
gultigen Fassung.

(2) Leistungen, die in Studiengangen an Hochschulen in der Bundesrepublik Deutschland
oder an einer auslandischeni\Hochschule erbracht wurden, werden auf Antrag der oder des
Studierenden anerkannt, soweit keine wesentlichen Unterschiede hinsichtlich der
erworbenen Kompetenzen zu denjenigen eines Moduls im Studiengang Transnational Law
(Hanse Law School) bestehen. Dabei wird kein schematischer Vergleich, sondern eine
begrindete Gesamtbetrachtung und Gesamtbewertung vorgenommen. Die Anerkennung
beinhaltet die Prifung des Niveaus, des Umfangs, der Qualitat, des Profils und der
Lernergebnisse. Sofern ein wesentlicher Unterschied vorliegt, ist dieser von der Universitat
zu belegen.

§7
Zulassung zur Masterarbeit

(1) Voraussetzung fur die Anmeldung zur Masterarbeit beim Zentralen Prifungsamt (ZPA)
der Universitat Bremen ist der Nachweis von mindestens 24 CP, die im Bachelor- oder
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Masterstudium an einer Hochschule im Ausland erworben wurden und
rechtswissenschaftliche Kompetenzen umfassen. Der Nachweis ist durch eine
Bescheinigung der Hochschule, an welcher der Auslandsaufenthalt durchgefuhrt wurde, zu
erbringen. In Zweifelsfallen entscheidet der Prifungsausschuss Uber den Nachweis.

(2) Die oder der Studierende kann mit dem Antrag auf Zulassung Themen und bis zu zwei
Betreuerinnen oder Betreuer vorschlagen. Wird die Arbeit unter den Voraussetzungen des
8 8 Absatz 4 als Gruppenarbeit beantragt, kann die Gruppe Themen und bis zu zwei
Betreuerinnen oder Betreuer vorschlagen. Die schriftliche Zustimmung der
vorgeschlagenen Betreuerin oder des vorgeschlagenen Betreuers muss vorliegen. Dem
Vorschlag fur die Betreuerin oder den Betreuer ist, soweit wie moglich und vertretbar,
durch den Prifungsausschuss zu entsprechen. Auf Antrag vermittelt.der
Prifungsausschuss eine Betreuerin oder einen Betreuer.

(3) Der Antrag auf Zulassung zur Masterarbeit enthélt die Angabe;ob die Arbeit als Einzel-
oder als Gruppenarbeit durchgefihrt werden soll sowie/die Nachweise und
Versicherungen nach Absatz 1. Eine Gruppenarbeit geméal § 8 Absatz 4 kann von
maximal drei Personen geschrieben werden.

(4) Es wird empfohlen, die Masterarbeit zwei Wochen vor Beginn des Semesters
anzumelden, in dem die Masterarbeit geschrieben wird, so dass die Bearbeitungszeit in
der Regel mit dem ersten Tag des Semesters beginnen kann. Fir das Sommersemester
ist dies der 1. April; fir das Wintersemester der1. Oktober.

(5) Der Zeitpunkt der Ausgabe und das Thema werden aktenkundig gemacht.

§8
Masterarbeit

(1) Die Masterarbeit ist inddas Modul Masterarbeit (18 CP) eingebettet, das aus der
Masterarbeit (15 CP), dem Kolloquium (2 CP) und einem unbenoteten Begleitseminar (1
CP) besteht.

(2) Zur Masterarbeit findet ein Begleitseminar als Pflichtveranstaltung statt. Im
Begleitseminar ist das Thema der eigenen Masterarbeit den studentischen Teilnehmenden
mundlich vorzustellen, wobei insbesondere auf die These und die Methodik ihrer
Begrundung einzugehen ist.

(3) Mit der Masterarbeit soll der Nachweis erbracht werden, dass die oder der Studierende
in der Lage ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist eine rechtswissenschaftliche
Problemstellung selbststandig nach wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten. Das
Thema muss so beschaffen sein, dass es innerhalb der vorgegebenen Frist bearbeitet
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werden kann. Es hat Beziige zum Europarecht, dem Volkerrecht, der Rechtsvergleichung
oder sonstiger Transnationaler Rechtsprobleme zu enthalten.

(4) Die Masterarbeit kann bei geeigneter Themenstellung auch als Gruppenarbeit mit bis
zu drei Personen zugelassen werden, wenn der als Prifungsleistung zu bewertende
Beitrag individuell zuzuordnen ist. Die individuelle Zuordnung soll aufgrund von objektiven
Kriterien, die eine eindeutige Abgrenzung ermdglichen, beispielsweise durch die Angabe
von Abschnitten, Seitenzahlen oder inhaltlichen Schwerpunkten erfolgen. Der insgesamt
erforderliche Arbeitsaufwand fur eine Gruppenarbeit muss lber die Anforderungen an eine
Einzelaufgabe angemessen hinausgehen; der Arbeitsanteil der oder des einzelnen
Studierenden muss den Anforderungen an eine Masterarbeit, insbesondere denen nach
Absatz 6 gentigen.

(5) Die Masterarbeit wird in der Regel in englischer Sprache abgefasst. Weitere Sprachen
sind nur in Absprache mit der Betreuerin oder dem Betreuer der Arbeit nach Genehmigung
durch den Prufungsausschuss zulassig.

(6) Der Umfang der Arbeit soll 15 000 Waérter nicht unterschreiten und 35 000 Wérter nicht
Uberschreiten. Verzeichnisse, Anhange und Ful3notenbleiben bei der Z&hlung
unbericksichtigt.

(7) Das Thema einer Masterarbeit kann nur einmal und nur innerhalb der ersten acht
Wochen der Bearbeitungszeit zuriickgegebenwerden. Das Thema kann vom
Prifungsausschuss auf begriindeten Antrag.der oder des Studierenden zurickgenommen
werden, wenn aus fachlichen Griinden eine Bearbeitung nicht méglich ist. Das neue
Thema ist unverziglich, spatestensjedoch innerhalb von acht Wochen, vom
Prifungsausschuss auszugeben. Bei der Wiederholung der Masterarbeit gilt Satz 1
entsprechend.

(8) Die Bearbeitungszeit.der Masterarbeit betragt 16 Wochen. Der Prifungsausschuss
kann bei begriindetem und vor Ablauf der Bearbeitungsfrist gestelltem Antrag eine
einmalige Verlangerung'der Bearbeitungszeit von héchstens flinf Wochen genehmigen. In
Fallen auRergewdhnlicher Harte kann der Prifungsausschuss im Einzelfall eine langere
Frist gewahren.

(9) Die Masterarbeit ist fristgerecht in dreifacher schriftlicher Ausfertigung sowie zuséatzlich
auf einem geeigneten elektronischen Speichermedium beim Prifungsamt einzureichen.
Auf Wunsch einer Betreuerin oder eines Betreuers ist die Masterarbeit dieser oder diesem
ergadnzend per E-Mail in elektronischer Form einzureichen. Die Abgabe in elektronischer
Form dient der elektronischen Uberpriifbarkeit zum Schutz vor Plagiaten.
Datenschutzrechtliche Bestimmungen sind einzuhalten. Bei der postalischen Zusendung
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an das Zentrale Prifungsamt der Universitat Bremen (ZPA) gilt das Datum des Eingangs
im Prufungsamt als Abgabedatum. Der Abgabezeitpunkt wird aktenkundig gemacht.

(10) Bei der Abgabe der Masterarbeit hat die oder der Studierende schriftlich zu
versichern, dass sie oder er die Arbeit - bzw. bei einer Gruppenarbeit die von ihr oder ihm
zu verantwortenden und entsprechend gekennzeichneten Teile - selbststandig verfasst
und nur die angegebenen Quellen und Hilfsmittel - insbesondere keine im
Quellenverzeichnis nicht benannten Internetquellen - benutzt und die Arbeit vorher nicht in
einem anderen Prifungsverfahren eingereicht hat. Wortlich oder dem Sinn nach aus
anderen Werken entnommene Stellen sind unter Angabe der Quellen kenntlich zu
machen.

(11) Die Masterarbeit ist von zwei Personen zu betreuen. Mindestens eine der Personen
muss Hochschullehrerin oder Hochschullehrer an der Universitat Bremen oder an der
Universitat Oldenburg sein. Die Bewertung der Masterarbeit soll von beiden Priferinnen
oder Prufern innerhalb von acht Wochen erfolgen; der Prufungsausschuss kann
Priferinnen oder Priifern, die eine hohe Zahl von Abschlussarbeiten begutachten missen,
eine angemessen langere Frist einrAumen.

(12) Die Benotung der Masterarbeit oder des von der oder dem einzelnen Studierenden zu
verantwortenden Teils der Gruppenarbeit ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der
Bewertungen der Pruferinnen und Prufer.Betragt die Notendifferenz zwei volle
Notenstufen oder mehr oder benotet eine Priferin oder ein Prufer die Arbeit als ,nicht
bestanden®, bestellt der Priifungsausschuss zur abschlieRenden Bewertung eine weitere
Priferin oder einen weiteren Priifer. Die Bewertung ergibt sich dann aus dem
arithmetischen Mittel aller Bewertungen. Die Masterarbeit kann in diesem Fall nur als
.bestanden” gelten, wenn mindestens zwei Priifende die Arbeit mit ,ausreichend” oder
besser bewerten. Nach abschlieBender Feststellung der Bewertung der Masterarbeit
werden der oder dem Studierenden die Gutachten und die Bewertungen zur Kenntnis
gegeben.

§9
Kolloquium zur Masterarbeit

(1) Mit dem Kolloquium zur Masterarbeit hat die oder der Studierende in einer
Auseinandersetzung Uber den Themenbereich der Masterarbeit die erarbeiteten Losungen
selbstandig und problembezogen auf wissenschaftlicher Grundlage zu vertreten.

(2) Das Kolloquium zur Masterarbeit findet vor den Prufenden der Masterarbeit statt. Die
Dauer betragt je Prufling zwischen 45 und 60 Minuten. Das Kolloquium wird in der Regel
in englischer Sprache durchgefihrt.
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(3) Das Kolloquium zur Masterarbeit wird von den Prifenden jeweils bewertet. Die Note
der Prufung errechnet sich aus dem arithmetischen Mittelwert der Noten beider Prifenden.
Das Bewertungsprotokoll wird unverziglich an den Prifungsausschuss weitergeleitet.

(4) Aus der Note fur die Masterarbeit und der Note fir das Kolloquium zur Masterarbeit
wird in einem Verhaltnis von zwei zu eins die Gesamtnote fur das Modul Masterarbeit
gebildet.

(5) Das Kolloguium zur Masterarbeit ist hochschul6ffentlich. Auf Wunsch der oder des
Studierenden kann die Offentlichkeit ausgeschlossen werden.

§10
Wiederholung der Masterarbeit

Wird die Masterarbeit mit ,nicht ausreichend” bewertet, kann sie einmal wiederholt
werden. Es muss ein neues Thema bearbeitet werden. Die §8 8 und 9 gelten
entsprechend. Der Antrag zur Wiederholung der Masterarbeit. muss innerhalb von drei
Monaten nach Bekanntgabe der Benotung gestellt werden.

§11
Priifungsausschuss

(1) Fur die Organisation der Prafungen und.zur Wahrnehmung der durch diese
Prufungsordnung zugewiesenen Aufgaben wird an der Universitat Bremen im Fachbereich
Rechtswissenschaft ein Prifungsausschuss geman § 26 AT MPO gebildet. Der
Prufungsausschuss besteht aus funf stimmberechtigten Mitgliedern der Universitat
Bremen:

- drei im Studiengang sowie im Fachbereich 6 tatigen Hochschullehrenden,
- einer oder einem wissenschaftlichen Mitarbeitenden des Fachbereichs 6 und
- einer oder einem Studierenden des Studiengangs.

Der Vorsitz wird von einem Mitglied aus der Gruppe der Hochschullehrenden ausgetibt.
Der stellvertretende Vorsitz kann auch von einem Mitglied aus der Gruppe der
akademischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausgetbt werden. Dem
Prifungsausschuss gehoren weiterhin zwei beratende Mitglieder der Universitat
Oldenburg an. Dem Prifungsausschuss kann ein weiteres beratendes Mitglied der RUG
angehoren.

(2) Der Prufungsausschuss stellt die Durchfiihrung der Prifungen sicher; die Mitglieder
kénnen an Prifungen als Beobachterinnen und Beobachter teilnehmen.
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(3) Der Prufungsausschuss fasst seine Beschlisse mit der Mehrheit der abgegebenen
gultigen Stimmen; Stimmenthaltungen gelten als nicht abgegebene Stimmen. Bei
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme der oder des Vorsitzenden, bei deren oder
dessen Abwesenheit die Stimme der oder des stellvertretenden Vorsitzenden. Der
Prifungsausschuss ist beschlussféahig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder, darunter die
bzw. der Vorsitzende oder die bzw. der stellvertretende Vorsitzende, anwesend ist. Uber
die Sitzungen des Prufungsausschusses wird ein Protokoll geftihrt; die wesentlichen
Gegenstande der Erdrterung und die Beschlisse des Prifungsausschusses sind darin
festzuhalten. Das Zentrale Prifungsamt der Universitat Bremen (ZPA) unterstiitzt die
laufenden Geschafte des Prifungsausschusses.

(4) Die Amtszeit der Mitglieder des Prufungsausschusses betragt zwei Jahre, die des
studentischen Mitglieds ein Jahr.

(5) Der Priufungsausschuss kann Zustandigkeiten zur alleinigen Entscheidung widerruflich
auf die oder den Vorsitzenden und die oder den stellvertretenden Vorsitzenden
Ubertragen. Die oder der Vorsitzende bereitet die Beschliisse des Prifungsausschusses
vor und fuhrt sie aus. Sie oder er berichtet dem Priufungsausschuss laufend tber diese
Tatigkeit. Das Zentrale Prifungsamt der Universitat Bremen (ZPA) unterstitzt die
laufenden Geschafte der oder des Vorsitzenden des Prifungsausschusses.

(6) Die Sitzungen des Prifungsausschusses sind nicht o6ffentlich. Die Mitglieder des
Prufungsausschusses und deren Vertreterinnen,und Vertreter unterliegen der
Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht im 6ffentlichen Dienst stehen, sind sie durch die
Vorsitzende oder den Vorsitzenden zur Verschwiegenheit zu verpflichten.

§12
Priifende und Beisitzende

(1) Die Modulprifungen werden durch die fur die Module fachlich zustandigen Mitglieder
und prufungsberechtigten Angehdorigen der Universitat Bremen oder einer anderen
Universitat, welche Module und/oder Lehrveranstaltungen fir den Master ,Transnational
Law" anbietet, abgenommen. Im Ruhestand befindliche oder entpflichtete Professorinnen
und Professoren dieser Universitaten haben ebenfalls das Recht, Prifungen abzunehmen.

(2) Zu Prifenden und Beisitzenden dirfen nur Personen bestellt werden, die regelmaRig
selbstandige Lehre erbringen.

(3) Die Prufenden werden vom Prifungsausschuss mit Verabschiedung des
Modulangebots bestellt.
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(4) Die Prufenden mussen mindestens die durch die Prufung festzustellende oder eine
gleichwertige Qualifikation besitzen. Der Prifungsausschuss stellt sicher, dass die
Prufenden in dem betreffenden Modul zur selbststandigen Lehre berechtigt sind.

§13
Bewertung der Priifungsleistungen und Bildung der Gesamtnote der Masterpriifung

(1) Fur die Bewertung gilt das folgende Benotungssystem. Die Notenskala soll dabei voll
ausgeschopft werden.

1 = sehr gut = eine hervorragende Leistung

2 =gut = eine Leistung, die erheblich tber den durchschnittlichen
Anforderungen liegt

3 = befriedigend = eine Leistung, die durchschnittlichen 'Anforderungen
entspricht

4 = ausreichend = eine Leistung, die trotz ihreryMangel noch den

Anforderungen genigt
eine Leistung, die wegen.erheblicher Mangel nicht mehr
den Anforderungen genugt

5 = nicht ausreichend

(2) Zur differenzierten Bewertung der Prifungsleistungen konnen Zwischenwerte durch
Erniedrigen oder Erhéhen der Notenziffern um 0,3 gebildet werden; die Noten 0,7 / 4,3/
4,7 und 5,3 sind dabei ausgeschlossen.

(3) Wird eine Modulprifung als Kombinationspriifung durchgefihrt oder sind Teilprifungen
vorgesehen, wird aus den Prufungsnoten.der einzelnen Teilleistungen ein nach
Leistungspunkten (CP) gewichteter arithmetischer Mittelwert errechnet. Hiervon unberihrt
sind die Vorgaben zum Modul Masterarbeit. Bei der Bewertung einer Prifungsleistung
durch mehrere Prufende bildet'sich die Note aus dem arithmetischen Mittel der
Einzelnoten.

Die Modulnote N ergibt sich aus dem berechneten Wert W gemaf

W<1,15: N=1,0
1,15<W<1,50: N=1,3
1,50 < W <1,85: N=1,7
1,85 <W<2,15: N=20
2,15<W<2,50: N=23
250<W<2,85: N=27
2,85<W<3,15: N=3,0
3,15 <W < 3,50: N=3.3
3,50 <W < 3,85: N =37
3,85 <W <4,00: N=4,0
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4,00 < W: N=5,0

(4) Die Gesamtnote aller studienbegleitenden Prifungen wird folgendermal3en ermittelt:

Die Modulnoten und die Noten von Einzelprifungen gehen in die Berechnung ein.

- Jede Note wird mit den zugehoérigen CP multipliziert und die Produkte werden addiert.

- Die Summe wird durch die Gesamtzahl der CP dividiert, die aufgrund benoteter
Prifungen erworben wurden.

- Nicht benotete Prifungen werden nicht beriicksichtigt.

Gesamtnoten werden mit zwei Stellen nach dem Komma ausgewiesen; alle weiteren
Stellen werden ohne Rundung gestrichen. In § 14 Absatz(1 wird die Berechnung der
Gesamtnote in diesem Studiengang erganzt um eine spezifische Gewichtung von
Studienanteilen.

(5) Die Gesamtnote der Masterpriifung lautetdei einem Durchschnitt

sehr gut,
- bis einschlief3lich 1,50
gut,
- von 1,51 bis einschlief3lich 2,50
befriedigend,

von 2,51 bis einschlieRRlich 3,50

ausreichend.

von 3,51 bis einschlielRlich 4,00

Bei Uberragenden Leistungen (Durchschnitt von 1,00 - 1,25) wird die Gesamtnote ,Mit
Auszeichnung bestanden® erteilt. Bei der Berechnung werden die ersten beiden
Dezimalstellen nach dem Komma berucksichtigt; alle weiteren Stellen werden ohne
Rundung gestrichen.

(6) Zusatzlich zu den Noten nach den Absatzen 3 bis 5 werden ECTS-Grade fir
Modulprifungen und fir die Abschlussprifung vergeben, sofern eine gesonderte Ordnung
der Universitat Bremen dies vorsieht:
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Grade = die besten 10% aller Studierenden, die die Prufung erfolgreich bestanden
A haben

Grade = die nachsten 25%,
B
Grade = die nachsten 30%,
C
Grade = die nachsten 25%,
D
Grade = die nachsten 10%.
E

§ 14
Ergebnis der Masterprifung

In die Gesamtnote der Masterpriifung gehen die Note des Moduls Masterarbeit (im
Umfang von 18 CP) mit 40 % und die Noten der studienbegleitenden Modulprifungen
gemal ihrer in Anlage 2 aufgefihrten Gewichtung nach.CP mit.60 % ein. Unbenotete
Leistungen gehen nicht in die Gesamtnote ein.

8§15
Versdaumnis, Ricktritt, Tauschung, Ordnungsverstof3

(1) Eine Prifungsleistung gilt als mit ,nicht ausreichend“ bewertet, wenn die oder der
Studierende einen fur sie oder ihn bindenden Prufungstermin ohne triftigen Grund
versaumt oder wenn sie oder er eine Priifung, zu der sie oder er angetreten ist, ohne
triftigen Grund abbricht. Dasselbe gilt, wenn‘eine schriftliche Prifung nicht innerhalb der
vorgegebenen Bearbeitungszeit abgelegt wird.

(2) Die fur den Rucktritt oder das Versaumnis geltend gemachten Griinde missen dem
Prufungsausschuss unverziglich,schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden;
andernfalls gilt die betreffende Prufungsleistung als mit ,nicht ausreichend” bewertet. Dazu
kann vom Prifungsausschuss die Vorlage eines arztlichen Attestes verlangt werden. Der
Krankheit der oder des Studierenden steht die Krankheit eines von ihr oder ihm
Uberwiegend zu versorgenden Kindes oder einer bzw. eines von ihr oder ihm zu
pflegenden nahen Angehdrigen gleich. Bei Rucktritt von einer Prifung aufgrund der
Krankheit einer oder eines pflegebedirftigen Angehdrigen ist zusétzlich ein Nachweis Uber
die Pflegetatigkeit einzureichen. Werden die Grinde anerkannt, so wird ein neuer Termin,
in der Regel der nachste reguléare Prifungstermin, anberaumt. Die bereits erbrachten
Prufungsleistungen sind in diesem Fall anzurechnen.

(3) Versucht die oder der Studierende, das Ergebnis der Prufungsleistung durch
Tauschung oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, fertigt die oder
der Prifende oder die oder der Aufsichtfiihrende hiertiber einen Vermerk an. Die oder der
Studierende kann die Prifung fortsetzen. Es ist der oder dem Studierenden Gelegenheit
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zur Stellungnahme Uber das Vorkommnis zu geben. Der Vermerk und die Stellungnahme
sind unverziglich dem Prufungsausschuss zur Entscheidung vorzulegen. Der Vermerk
wird der Prufungsakte hinzugefiigt. Stellt der Prifungsausschuss einen
Tauschungsversuch fest, gilt die betreffende Prufungsleistung als mit ,nicht ausreichend*
bewertet und wird mit ,, Tauschung” in der Leistungsubersicht ausgewiesen.

(4) Fehlerhafte oder unterlassene Angaben uber benutzte Quellen (Plagiat) gelten als
Tauschungsversuch, wenn Arbeiten Dritter oder Teile daraus ohne oder mit irrefihrenden
Quellenangaben tibernommen werden. Die Arbeit kann mit qualifizierter Software auf
Plagiatsvorwtrfe untersucht werden. Studierende, die wiederholt oder in besonders
schwerwiegender Weise vorsatzlich einen Tauschungsversuch begehen, werden in der
Regel exmatrikuliert. Uber die Exmatrikulation entscheidet die’Rektorin oder der Rektor
nach Anhorung der Beteiligten. Ein besonders schwerwiegender Tauschungsversuch liegt
insbesondere dann vor, wenn von Dritten verfasste schriftliche Arbeiten vollstandig oder in
erheblichen Teilen ohne Zitat oder mit irrefihrender Quellenangabe in die eigene
Prifungsleistung tbernommen werden.

(5) Eine Kandidatin oder ein Kandidat, die oder der wahrend einer Priifung schuldhaft
einen Ordnungsverstol3 begeht, durch den andere Studierende oder die Priifenden gestort
werden, kdnnen von den anwesenden Prifenden oder den Aufsichtfiihrenden von der
Fortsetzung der Prufungsleistung ausgeschlossen werden, wenn sie oder er das stérende
Verhalten trotz einmaliger Ermahnung fortsetzt. Beleidigungen oder Drohungen gegenuber
dem Aufsichtspersonal filhren zu einem unmittelbaren Ausschluss von der Priifung. Uber
das Vorkommnis wird von einem Prifenden oder der aufsichtfiihrenden Person ein
Vermerk angefertigt, der unverzuglich.der oder dem Vorsitzenden des
Prifungsausschusses vorgelegt wird. Vor Feststellung des Prifungsausschusses, ob ein
weiter zu verfolgender Ordnungsverstol3 vorliegt, ist der Kandidatin oder dem Kandidat
Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Der Vermerk und die Stellungnahme sind
unverzuglich dem Prifungsausschuss zur Entscheidung vorzulegen. Stellt der
Prifungsausschuss einen Qrdnungsverstold nach Satz 1 und bzw. oder Satz 2 fest, wird
die betreffende Prifungsleistung mit ,nicht ausreichend” bewertet. Andernfalls ist der oder
dem Studierenden Gelegenheit zu geben, die Prufungsleistung unverztiglich erneut zu
erbringen.

(6) Wenn mehr als zwei Mal schwerwiegende Tauschungsverstol3e gemald der Absatze 3
und 4 festgestellt wurden, gilt die Masterprifung in der Regel als insgesamt nicht
bestanden.

(7) Belastende Entscheidungen des Prifungsausschusses sind der Kandidatin oder dem
Kandidaten unverztglich schriftlich mitzuteilen, zu begrinden und mit einer
Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen.
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§16
Nachteilsausgleich

Im Prufungsverfahren ist auf Art und Schwere einer Behinderung Rucksicht zu nehmen.
Macht die oder der Studierende glaubhaft, dass sie oder er wegen langer andauernder
oder standiger Krankheit oder Behinderung nicht in der Lage ist, Prifungen ganz oder
teilweise in der vorgesehenen Form abzulegen, kann dies durch entsprechende
Verlangerung der Arbeitszeit oder eine andere Gestaltung des Prifungsverfahren
ausgeglichen werden. Dazu kann die Vorlage eines arztlichen Attestes verlangt werden.

8§17
Schutzfristen nach dem Mutterschutzgesetz, Elternzeit

(1) Die Inanspruchnahme der Schutzfristen entsprechend § 3 des Mutterschutzgesetzes
(MuSchG) in der Bekanntmachung vom 23. Mai 2017 (BGBI.1'S. 1228) in der jeweils
geltenden Fassung wird ermdglicht. Gleiches gilt fur die Inanspruchnahme der Fristen des
Gesetzes zum Elterngeld und zur Elternzeit (Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz -
BEEG) in der Bekanntmachung vom 27. Januar 2015{(BGBI. I'S. 33) in der jeweils
geltenden Fassung.

(2) Das Ablegen von Prufungen ist trotz Mutterschutz und Beurlaubung aufgrund von
Elternzeit moglich.

8§18
Zeugnis, Masterurkunde und Diploma Supplement

(1) Uber die bestandene Masterpriifung istunverzuglich ein Zeugnis auszustellen.

(2) Das Zeugnis uber die Masterprufung enthélt das Thema und die Bewertung der
Masterarbeit und des Kolloguiums zur Masterarbeit, sowie Titel und Noten der
studienbegleitenden Modulprufungen und die Gesamtnote der Masterprifung mit dem
ECTS-Grad, sofern die Voraussetzungen nach § 13 Absatz 6 erfullt sind.

(3) Die Zeugnisse werden in englischer Sprache ausgestellt und von der oder dem
Vorsitzenden der Gemeinsamen Kommission zur Durchfiihrung des Studiengangs und der
oder dem Vorsitzenden des Prufungsausschusses unterzeichnet und mit den Siegeln der
Universitat Oldenburg und der Universitat Bremen versehen.

(4) Gleichzeitig mit dem Zeugnis Uber die Masterprifung wird der Absolventin oder dem
Absolventen eine Masterurkunde in englischer Sprache ausgehéndigt. Zeugnis und
Urkunde tragen das Datum der letzten bestandenen Prufungsleistung. In der Urkunde wird
die Verleihung des erlangten Grades beurkundet. Die Urkunde wird von der oder dem
Vorsitzenden der Gemeinsamen Kommission zur Durchfihrung des Studiengangs und des
Prufungsausschusses unterzeichnet und mit den Siegeln der Universitat Oldenburg und
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der Universitat Bremen versehen. Neben dem Zeugnis und der Urkunde werden
aulRerdem ein Diploma Supplement und eine Bescheinigung der erbrachten
Prifungsleistungen ausgestellt. In der ,Anlage 2 zum Zeugnis: Bescheinigung Uber
freiwillige Zusatzleistungen* werden Leistungen nachgewiesen, die von der Studentin oder
dem Studenten freiwillig belegt wurden und die bei der Bildung der Masternote
unberiicksichtigt blieben.

§19
Ungiltigkeit der Masterpriifung

(1) Wurde bei einer Prifung getdauscht und wird diese Tatsache erst nach der
Aushandigung des Zeugnisses bekannt, so kann der Prifungsausschuss nachtréglich die
Noten fir diejenigen Prufungsleistungen, bei deren Erbringung getauscht wurde,
entsprechend berichtigen und die Prifung fir ,nicht ausreichend“und die Masterpriifung
fur ,nicht bestanden*” erklaren.

(2) Waren die Voraussetzungen fir die Zulassung zu einer Prifung nicht erfillt, ohne dass
die oder der Geprtifte hierliber tauschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach der
Aushandigung des Zeugnisses bekannt, so wird dieser Mangel durch das Bestehen der
Prufung geheilt. Wurde die Zulassung vorsatzlich,zu Unrecht erwirkt, so kann die Prifung
fur ,nicht ausreichend” und die Masterprifung fir ,nicht bestanden erklart werden.

(3) Der oder dem Gepruften ist vor der Entscheidung Gelegenheit zur Erérterung der
Angelegenheit mit dem Prifungsausschuss zu geben.

(4) Die zu Unrecht erhaltenen Abschlussunterlagen (Urkunde, Zeugnis inklusive Anlagen
und inklusive Diploma Supplement) sind einzuziehen, wenn die Prifung auf Grund einer
Tauschung fur ,nicht bestanden* erklart wurde. Eine Entscheidung nach den Abséatzen 1
und 2 Satz 2 ist nach Ablauf von finf Jahren ausgeschlossen. Die Frist beginnt ab dem
Datum des Zeugnisses.

8§20
Bescheide, Rechtsmittel, Widerspruch, Einsicht in die Priifungsakten

(1) Wechselt eine Studierende oder ein Studierender den Studiengang oder verlasst sie
oder er die Universitat, wird auf Antrag eine Bescheinigung tber ihre oder seine
Prifungsleistungen ausgestellt.

(2) Werden Priufungsentscheidungen mit dem Rechtsbehelf des Widerspruchs
angefochten, entscheidet, soweit der Prifungsausschuss diesem nicht abhilft, der zentrale
Widerspruchsausschuss der Universitat Bremen; der Widerspruch ist dem
Widerspruchsausschuss unverzuglich zuzuleiten.
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(3) Der Widerspruchsausschuss entscheidet nach Anhérung der Beteiligten unverziglich
uber einen Widerspruch.

(4) Der Prufungsausschuss macht Anordnungen, Festsetzungen von Terminen und Fristen
sowie andere Mitteilungen des Prufungsausschusses mit rechtsverbindlicher Wirkung auf
geeignete Weise bekannt.

(5) Innerhalb eines Jahres nach Abschluss des Studiums wird der oder dem Studierenden
auf Antrag in angemessener Frist Einsicht in die Prifungsprotokolle der Masterarbeit und
des Kolloquiums gewahrt.

(6) Ist die Masterarbeit endgiiltig nicht bestanden, stellt die oder dér Vorsitzende des
Prufungsausschusses einen Bescheid mit Angaben aller Prifungsleistungen und den
Grunden fur das Nicht-Bestehen der Masterprifung aus. Der‘Bescheid ist mit einer
Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen und der oder dem Studierenden bekannt zu geben.

§21
Geltungsbereich und:Inkrafttreten

(1) Diese Prufungsordnung tritt nach der Genehmigung-durch die Rektorin oder den
Rektor der Universitat Bremen und durch das Prasidium der Universitat Oldenburg am 1.
Oktober 2022 in Kraft. Sie wird im Amtsblatt der Freien Hansestadt Bremen und in den
Amtlichen Mitteilungen der Universitat Oldenburg veroffentlicht. Sie gilt fir Studierende,
die ab dem Wintersemester 2022/23 im_englischsprachigen Masterstudiengang
»Transnational Law" (Hanse Law School) ihr/Studium aufnehmen.

(2) Die Prifungsordnung fur den internationalen Masterstudiengang , Transnational

Law“ (Hanse Law School) vom 8. Juni 2022, berichtigt am 5. Dezember 2022, tritt mit
Ablauf des Sommersemesters 2025 aul3er Kraft. Die im Studiengang immatrikulierten
Studierenden missen das Studium unter dieser Prifungsordnung spatestens bis zum 30.
September 2025 endguiltig abgeschlossen haben. Die letztmalige Anmeldung zu
Prifungen (mit Ausnahme des Moduls ,Masterarbeit*) muss spatestens bis zum 30. Juni
2025 erfolgen. Die Anmeldefrist muss verbindlich von allen Studierenden gewahrt werden
und schliel3t mogliche Wiederholungsprifungen ein. Die Anmeldung der Masterarbeit
(inklusive Kolloguium) muss bis zum 8. Marz 2025 erfolgen, das dazugehdrige Kolloquium
muss zum 30. September 2025 absolviert sein.

Anlagen:

Anlage

1 Studienverlaufsplane des Masterstudiengangs , Transnational Law* (60 CP)

1.1 Studienverlaufsplan A (mit obligatorischem Auslandssemester)

1.2 Studienverlaufsplan B
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Anlage Module und Prifungsanforderungen im Masterstudiengang , Transnational
2: Law" (Hanse Law School)
Anlage 1

Anlage 1: Studienverlaufsplane des Masterstudiengangs ,, Transnational Law*
(60 CP)

Die Studienverlaufsplane stellen eine Empfehlung fur den Ablauf des Studiums dar.
Module kénnen von den Studierenden in einer anderen Reihenfolge besucht werden.

1.1 Studienverlaufsplan A (obligatorisches Auslandssemester)

Compulsory Area Compulsory Elective . /> 60 CP
(Pflichtbereich) Modules CP
(48 CP) (Wahlpflichtmodule) Verteilung
Master Study Abroad | (12 CP) tiber die
Thesis (30 CP) Sem.
(18 CP)
1. Sem. TAMa 30
Study Abroad
30 CP
2. Sem. [ TMAMa Module aus dem 30
Module Angebot an
Master Wahlpflichtmodulen,
Thesis, siehe Anlage 2.3, 12 CP
18 CP

CP = Credit Points, Sem. = Semester

1.2 Studienverlaufsplan B

Compulsory Area Compulsory Elective Y 60 CP,
(Pflichtbereich) Modules, CcP
(36 CP) (Wahlpflichtmodule) Verteilung
Masterarbeit | Pflichtmodule (24 CP) tiber die
(Master (Compulsory Sem.
Thesis) Modules)
(18 CP) (18 CP)

1. TLla Module aus dem 30

Sem. Methodology of Angebot an
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Transnational Wahlpflichtmodulen,

Law, 6 CP siehe Anlage 2.3, 24 CP
TL2a
Transnational Law
l, 6 CP
TL3a
Transnational Law
II, 6 CP
2. TMAMa 30
Sem. [Module
Master
Thesis,
18 CP

CP = Credit Points, Sem. = Semester
Anlage 2

Anlage 2: Module und Priifungsanforderungen im:Masterstudiengang
»Transnational Law“ (Hanse Law School)

2.1: Masterarbeit (Master Thesis)

K.-Ziffer | Modultitel, [ Modultyp | CP | MP/ Aufteilung der CP | PL/SL
englisch P/WP/\W TP/KP [bei TP (Anzahl)
TMAMa | Module P 18 |\ TP Master Thesis, PL: 1
Master 15CP SL: 0
Thesis Colloquium, PL: 1
2CP SL:0
Tutorial, 1 CP PL: O
SL:1
(mundliche
Prufung oder
mundliches
Referat)

K.-Ziffer = Kennziffer; P: Pflichtmodul, WP: Wahlpflichtmodul, W: Wahlmodul; CP = Credit
Points; MP = Modulprifung, TP = Teilprifung, KP = Kombinationsprifung; PL =
Prufungsleistung (= benotet), SL = Studienleistung (= unbenotet)

2.2 Pflichtmodule in den Studienverlaufsplanen A und B
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K-Ziffer | Modultitel, Modultyp | CP | MP/ PL/SL Anbietende
englisch P/WP/W TP/KP | (Anzahl) Universitat
TLl1la Methodology [P in B 6 |MP PL: 1 UHB
of SL: 0
Transnational
Law
TL2a Transnational [ P in B 6 |[MP PL:1 UHB
Law | SL: 0
TL3a Transnational [ P in B 6 |MP PL:1 UoOL
Law Il SL: 0
TAMa Study Abroad |Pin A 30 |KP Laut auslandischen | Hochschule im
Modulen Ausland

K.-Ziffer = Kennziffer; P = Pflichtmodul, P in A = Pflichtmodulim,Studienverlaufsplan A, P in
B = Pflichtmodul im Studienverlaufsplan B, WP = Wahlpflichtmodul; CP = Credit Points;
MP = Modulprufung, KP = Kombinationsprtfung, TP = Teilprufung, PL = Prifungsleistung,
SL = Studienleistung (unbenotet); UHB = Universitat Bremen, UOL = Carl von Ossietzky
Universitat Oldenburg.

2.3 Wabhlpflichtmodule in den Studienverlaufspldanen A und B

Nicht alle Wahlpflichtmodule werden in jedem Jdahr angeboten. Das Angebot kann unter
Umstanden von Jahr zu Jahr variieren. Im Studienverlaufsplan A ist dieser Bereich mit 12
CP und im StudienverlaufsplanBmmit 24 CP zu absolvieren.

2.3.1 Wabhlpflichtmodule - ausschlief3lich englischsprachig

K-Ziffer Modultitel, englisch Modultyp | CP | MP/TP/ | PL/SL Anbietende
P/WP/W KP (Anzahl) | Universitat
TLla Methodology of WPnur (6 [MP PL:1 UHB
Transnational Law inA; SL: 0
PinB
TL2a Transnational Law | [ WP nur 6 |MP PL: 1 UHB
inA; SL: 0
PinB
TL3a Transnational Law Il [ WP nur 6 |MP PL: 1 UHB
inA; SL: 0
PinB
TWPM22a | Transnational Moot | WP 6 |MP PL: 1 UHB
Court SL: 0
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TWPM23a | Transnational WP MP PL:1 UHB
Dispute Resolution SL: 0

TWPM25 [ Transnational Health | WP Prifungsangebot uoL
Law an der UOL

TWPM26 | Energy Law WP Prifungsangebot UoOL

an der UOL

TWPM28 [ Marine and Maritime | WP Prifungsangebot uUoL
Law an der UOL

TWPM30 [ Transnational WP Prifungsangebot UoOL
Biodiversity and an der UOL
Genetic Resources
Law

fortlaufend | Ggf. weitere WP Prufungsangebot UOL
Modulangebote aus an der UOL
Oldenburg

K.-Ziffer = Kennziffer; P = Pflichtmodul, WP in A = Wahlpflichtmodul im Studienverlaufsplan
A, P in B = Pflichtmodul im Studienverlaufsplan B, WP-=Wahlpflichtmodul; CP = Credit
Points; MP = Modulprifung, KP = Kombinationsprufung, TP = Teilprifung, PL =
Prifungsleistung, SL = Studienleistung (unbenotet); UHB = Universitat Bremen, UOL =

Carl von Ossietzky Universitat Oldenburgs

2.3.2 Wabhlpflichtmodule - englisch- und deutschsprachig

Das Sprachangebot ist fur die einzelnen,Module in dieser Tabelle 2.3.2 nicht festgelegt
und kann je nach angebotener Lehrveranstaltung zwischen Englisch und Deutsch

semesterweise in den Modulen wechseln.
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K-Ziffer Modultitel, Modultitel, Modultyp CP | MP/TP/KP | PL/SL Anbietende
deutsch englisch P/WP/W (Anzahl) Universitat
TWPM2a Transnationales Transnational WP 6 [MP PL: 1 UHB/U OL
Wirtschaftsrecht Economic Law SL: 0
TWPMb5a Transnationales Transnational Health [ WP 6 |MP PL: 1 UHB/UOL
Gesundheitsrecht Law SL: 0
TWPM6a Transnationales Transnational WP 6 |MP PL:1 UHB/UOL
Verwaltungsrecht Administrative Law SL: 0
TWPM7a Transnationales Arbeits- und | Transnational Labour | WP 6 |MP PL: 1 UHB/UOL
Sozialrecht and Social Law SL: 0
TWPMB8a Transnationales Transnational WP 6 [MP PL: 1 UHB/UOL
Sicherheitsrecht Security Law SL: 0
TWPM9a Transnationaler Transnational WP 6 [MP PL: 1 UHB/UOL
Menschenrechtsschutz Human Rights Law SL: 0
TWPM10a Transnationales Transnational WP 6 [MP PL: 1 UHB/UOL
Migrationsrecht Migration Law SL: 0
TWPM1la Transnationales Recht des Transnational Law of | WP 6 |MP PL: 1 UHB/UOL
geistigen Eigentums Intellectual Property SL: 0
TWPM12a Transnationales Seerecht International WP 6 |MP PL:1 UHB/UOL
Maritime Law SL: 0
TWPM13a Transnationales Transnational IT Law | WP 6 |MP PL: 1 UHB/UOL
Informationsrecht SL: 0
TWPM14a Transnationales Transnational WP 6 [MP PL: 1 UHB/UOL
Unternehmensrecht Company Law SL: 0

Seite 23 von 27




TWPM16a Transnationales Umweltrecht | Transnational WP MP PL:1 UHB/UOL
Environmental Law SL: 0
TWPM18a Transnationales Mietrecht Transnational WP MP PL:1 UHB/UOL
Tenancy Law SL: 0
TWPM20a Transnationale Comparative Law WP MP PL: 1 UHB/UOL
Rechtsvergleichung SL:0
TWPM2la Transnationales Strafrecht Transnational WP MP PL: 1 UHB/UOL
Criminal Law SL: 0
TWPM24a Transnationale Beziige im Transnational WP MP PL:1 UHB
Europarecht Aspects of European SL: 0
Law
fortlaufend Ggof. weitere WP Prifungsangebot an UOL
Modulangebote aus der UOL
Oldenburg
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K.-Ziffer = Kennziffer; P = Pflichtmodul, WP = Wahlpflichtmodul; CP = Credit Points; MP =
Modulprifung, KP = Kombinationsprifung, TP = Teilprifung, PL = Prufungsleistung, SL =
Studienleistung (unbenotet); UHB = Universitat Bremen, UOL = Carl von Ossietzky
Universitat Oldenburg.

2.3.3 Wabhlpflichtmodule - ausschlief3lich deutschsprachig
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K-Ziffer Modultitel, deutsch Modultitel, Modultyp CP | MP/TP/ PL/SL Anbietende
englische P/WP/W KP (Anzahl) Universitat
Ubersetzung

TWPM 27 Europaisches Arbeitsrecht European Labour WP 6 [ Prufungsangebot an uoL
Law der UOL

TWPM 29 Medien- und Media and WP 6 | Prufungsangebot an uoL

Telekommunikationsrecht Telecommunication der UOL

Law

fortlaufend Ggf. weitere WP 6 [ Prufungsangebot an uoL

Modulangebote
der UOL

der UOL
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K.-Ziffer = Kennziffer; P = Pflichtmodul, WP = Wahlpflichtmodul; CP = Credit Points; MP =
Modulprifung, KP = Kombinationsprifung, TP = Teilprifung, PL = Prufungsleistung, SL =
Studienleistung (unbenotet); UHB = Universitat Bremen, UOL = Carl von Ossietzky
Universitat Oldenburg.

Seite 27 von 27



	Prüfungsordnung für den internationalen Masterstudiengang „Transnational Law“ (Hanse Law School) an der Universität Bremen und an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg in Kooperation mit der Rijksuniversiteit Groningen
	§ 1Studienziel
	§ 2Studienumfang und Abschlussgrad
	§ 3Studienaufbau, Module und Leistungspunkte
	§ 4Prüfungen
	§ 5Wiederholung von Prüfungsleistungen
	§ 6Anerkennung und Anrechnung
	§ 7Zulassung zur Masterarbeit
	§ 8Masterarbeit
	§ 9Kolloquium zur Masterarbeit
	§ 10Wiederholung der Masterarbeit
	§ 11Prüfungsausschuss
	§ 12Prüfende und Beisitzende
	§ 13Bewertung der Prüfungsleistungen und Bildung der Gesamtnote der Masterprüfung
	§ 14Ergebnis der Masterprüfung
	§ 15Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß
	§ 16Nachteilsausgleich
	§ 17Schutzfristen nach dem Mutterschutzgesetz, Elternzeit
	§ 18Zeugnis, Masterurkunde und Diploma Supplement
	§ 19Ungültigkeit der Masterprüfung
	§ 20Bescheide, Rechtsmittel, Widerspruch, Einsicht in die Prüfungsakten
	§ 21Geltungsbereich und Inkrafttreten
	Anlagen:
	Anlage 1
	Anlage 2


